
     

    

Beschlusszusammenfassung zur 10. Sitzung des Verbandsgemeinderates 

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels vom 26.05.2011 

öffentliche Sitzung 

Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungspunkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden: 

 
2 Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes in den Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Einstimmig wurde Herr Manfred Müller neues stellvertretendes Mitglied in den 
Rechnungsprüfungsausschuss gewählt.  

 
3 Beratung und Beschlussfassung über die Kostenbeteiligung für den Bereich 

Öffentlicher Nahverkehr - Modellprojekt "Bürgerbus" 

Vorlage: 01/095/I/032/2011 

 
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig die Kostenbeteiligung in Höhe von 27.760,55 € 

 
4 Beratung und Beschlussfassung über die finanzielle Beteiligung der 

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels an der "Modelllinie "Ramberg - Annweiler" 

Vorlage: 01/096/I/033/2011 

 
Bei einer Enthaltung beschließt der Verbandsgemeinderat einstimmig die Forderung zur Abrechnung 
der Ämterlinie Annweiler – Ramberg für das Jahr 2010 in Höhe von 8.888,09 € zu begleichen und 
hebt den Beschluss über die Deckelung  aus dem Jahre1987 auf. 

 
5 Beratung und Beschlussfassung über die Bestellung der Wirtschaftsprüfer für die 

Wirtschaftsjahre 2011 - 2013 

Vorlage: 01/090/VI/019/2011 

 
Mit 23 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen beschließt der Verbandsgemeinderat 
mehrheitlich H. Dr. Mario Burret für die Wirtschaftsjahre 2011 – 2013 als Wirtschaftsprüfer der 
Verbandsgemeindewerke zu bestellen 

 
6 1. Änderung der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes; hier: 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

Vorlage: 01/104/IV/246/2011 

 
Zur Zeit ist das Gebiet als Sonderbaufläche „Pflegeheim“ ausgewiesen.  
 
Nun soll die Sonderbaufläche verkleinert und eine Sonderbaufläche für einen land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb mit touristischer Nutzung ausgewiesen werden. 
 
Der Verbandsgemeinderat stimmt dieser Änderung einstimmig zu. 

 
7 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO 

 
Die Annahme der vier Spendeneingänge wurde einstimmig beschlossen. 
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